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Text 

Deponiegasbehandlung 

§ 31. (1) Kompartimente sind, sofern aufgrund der abzulagernden Abfälle eine mehr als geringfügige 
Gasbildung zu erwarten ist, mit Einrichtungen auszustatten, die eine ausreichende Erfassung und 
Ableitung entstehender Deponiegase ermöglichen. Im Fall einer aktiven Entgasung ist das Deponiegas 
vorrangig einer Verwertung oder, wenn dies nicht möglich ist, einer Beseitigung zuzuführen. 

(2) Massenabfalldeponien mit der Möglichkeit zur Ablagerung von Abfällen aus 
mechanischbiologischer Behandlung sind zumindest mit einer passiven Entgasung auszustatten. 

(3) Kompartimente, in denen Abfälle mit hohen biologisch abbaubaren Anteilen, insbesondere 
Siedlungsabfälle oder vergleichbare Abfälle aus Altlasten, abgelagert worden sind, sind in Abhängigkeit 
vom Alter der Ablagerung und der noch zu erwartenden Gasbildung mit einer aktiven Entgasung 
auszustatten. 

(4) Einrichtungen zur Erfassung, Ableitung und Behandlung von Deponiegas sind ausreichend 
dimensioniert, dauerhaft und in explosionssicherer Ausführung zu errichten. 
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